
6. Änderungstarifvertrag 
vom 7. Juni 2016 

zum Manteltarifvertrag vom 13. Juni 2006 

über die Erhöhung der Nachtzuschläge für die Arbeitnehmerinnen  

der Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm 

(TV UK-Ä6) 

gültig ab 1. Januar 2017 

Zwischen 
 

Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU) e. V. 
vertreten durch den Vorstand 

 

einerseits und  
 

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
vertreten durch die Landesbezirksleitung Baden-Württemberg 

 

andererseits wird Folgendes vereinbart: 
 
 
 
 
 

§ 1 Änderungen des § 11 Ausgleich für Sonderformen der 

Arbeit 
 
 

Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung: 
 

„b) aa) Nachtarbeit     25 vom Hundert 
 

bb)  In der Zeit zwischen 0 Uhr und 4 Uhr 30 vom Hundert. 
 
 

Als Satz 8 wird eingefügt: 
 

„8Die zusätzlichen fünf Prozentpunkte aus Buchstabe b) Doppelbuchsta-
be bb) gelangen ausschließlich zur Auszahlung und können nicht gemäß der 
Sätze 4 und 5 auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.“ 

 

Satz 8 wird Satz 9. 
 

Als Satz 10 wird eingefügt: 
  

„10Dies gilt nicht für die zusätzlichen fünf Prozentpunkte, die nach Satz 8 aus-
schließlich zur Auszahlung gelangen.“ 

 



2 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 
 
 

Dieser Tarifvertrag tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Heidelberg und Stuttgart, den 7. Juni 2016 

 


